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seinem eigenen Nutzen die niedere Jagd — das Reißgejaid — an den
Grenzen sogar auch der Abschuß von Hochwild überlassen. Denn lieber
sollte der Pfleger, was er dort an Wechselwild erreichen konnte, für
sich behalten, eh' daß man es dein Nachbarn vergönnte. Dazumal
war es noch weidmännische Regel, daß ein angeschweißtes Stück über
die Grenze verfolgt werden durfte. — Bezüglich des Griesbergs war
(der strittigen Mondseer Grenze wegen) ein Übereinkommen in dem
Sinne getroffen, daß er von keiner Seite gejagt werden dürfe, eine
Abmachung, an die sich der Prälat von Mondsee übrigens nicht kehrte?)

Die Frondienste der Untertanen im Jagdbetrieb warm gar
mannigfaltig. Bei den angesagten Landgejaiden und auch bei den im
kleinen veranstalteten Wolfs- und Saujagden mußten die Bauern
Treiberdienste leisten und nachher das erlegte Wild ins Schloß schaffen.
Auch jedes von einem angestellten Jäger auf der Pirsch zur Strecke
gebrachte Stück hatte der dein Schnßplatz am nächsten ansässige Untertan
zum Jägerhaus zu tragen. Der Hundshafer war eine Abgabe der
Urbarsleute als Futter für die Jagdhunde. „Der Haber wird zu
gutem Mehl gemahlen und für die Hund allein angebrennt, mit nichten
verbacken," heißt es in einer Verordnung des „Jagdbischofs" Johann
Ernst aus dem Jahre 1692?) Aber die Zeit, da man zu Hütten¬
stein Jagdhunde hielt, war damals schon vorbei. Manchmal kam der
Befehl, den Hafer an den Hofkasten nach Salzburg zu liefern, dann
wurde er wieder von der Pfleg aus (gewöhnlich an Eisenführer) ver¬
kauft und der Erlös fiir die Hofkammer verrechnet?) Die Abholung
des Snlzcnsalzes von der Jägermeisterei in Salzburg war gleichfalls
eine Verpflichtung der Untertanen. Sie teilten sich in diesen Dienst,
indem sie dabei nach Riegeten abwechselten. Über die Jagdverhältnisse
in hiesiger Gegend gibt uns ein Bericht des Oberjügers Erlmoser vom
Jahre 1624 Auskunft?) Er zählte damals in den elf „Trieben" des
St. Gilgener und Hinterster Reviers 48 jagdbare Hirsche und 70 Stück

zum Hintersee schaffen und dort die Bettstellen, Bänke, Tische und Hundströge
ausbessern lassen. Hofkammer Hüttenst. 1566, Lit. F.

*) 1680 kam es deshalb zu einem Streit, von dem später bei der Grenz¬
frage die Rede sein wird. Protokoll vom 22 . März 1680. Hofr. Hüttenst., Nr. 25.
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) Jmhof, Beiträge zur Geschichte des salzb. Jagdwesens. Mitteil. d.

Ges. f. Salzb. Landesk., Jg. 1886 u. 1887.
3
) Z. B. 1697: 72 Metzen ä, 26 kr. an 5 Eisenführer abgegeben. St. G.

B. G., Cod. 71.
4
) Der Bericht wörtlich abgedruckt bei Jmhof, I. c.

v. Frisch, Kulturgeschichtl. Bilder vom Abersee. 4
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